
Anlage zu Antrag A8/CDU/2013/1 

 

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Großen Kreisstadt Eilenburg 

 

 
Auf Grund § 4 Absatz 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 der Gemeindeordnung für den 

Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 
(SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2013 

(SächsGVBl. S. 158), hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg am 02.12.2013 mit 
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder die folgende 2. Satzung zur Änderung der 

Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Eilenburg beschlossen: 
 

 

Artikel 1 
Änderung der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Eilenburg 

 

Paragraph 3 erhält folgende Fassung: 
 

Der Stadtrat besteht gemäß § 29 Absätze 2 und 3 SächsGemO aus 18 Stadträten und dem 
Oberbürgermeister als Vorsitzenden. 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 
 

 
Eilenburg, 

 
 
 

 
 

 
Wacker 

Oberbürgermeister 


